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1. Gesetzliche Grundlage 
 
Sind Arbeitnehmer/innen oder Selbständige in der EU/EWR/Schweiz grenzüberschreitend tätig, gelten für 
den Bereich der sozialen Sicherheit die Vorgaben der Verordnungen zur Koordinierung der Systeme der 
sozialen Sicherheit (VO (EG) Nr. 883/2004 und 987/2009). 
Nach Art. 11 VO (EG) Nr. 883/2004 unterliegt eine Person, die in einem Mitgliedsstaat eine 
Beschäftigung ausübt, grundsätzlich den Rechtsvorschriften dieses Staates. Bei Entsendungen im Sinne 
des Sozialversicherungsrechts (Art. 12 VO (EG) Nr. 883/2004), wird jedoch bei Vorliegen der 
entsprechenden Voraussetzungen ausnahmsweise von diesem Grundsatz abgewichen. Diese 
Ausnahmen werden durch die Koordinierungsverordnungen im Interesse der betroffenen Personen 
vorgesehen, um häufige Wechsel zwischen den Sozialversicherungssystemen verschiedener 
Mitgliedsstaaten zu vermeiden. 
Zum Nachweis, dass ausnahmsweise nicht das Beschäftigungsstaatsprinzip gilt, sondern ein anderer 
Mitgliedsstaat für den Bereich der sozialen Sicherheit zuständig ist, dient die sogenannte Bescheinigung 
A1. 
 
Zum 01.01.2021 entfallen die bisherigen Ausnahmeregelungen zur Antragstellung für Beamte und 
Beschäftigte im öffentlichen Dienst sowie Personen, die gewöhnlich in mehreren Mitgliedsstaaten 
erwerbstätig sind. 
 
 

Hinweis: Von einer gewöhnlichen Tätigkeit in mehreren Mitgliedsstaaten ist auszugehen, sofern die Tätigkeit 
mindestens an einem Tag pro Monat oder fünf Tagen pro Quartal auch in mindestens einem Mitgliedsstaat ausgeübt 
wird (z.B. Fernfahrer oder Beschäftigte, die regelmäßig in anderen Mitgliedsstaaten an Vorstandssitzungen, 
Verbandsmeetings oder ähnlichem teilnehmen). 
 

 
Die Erweiterungen des Verfahrens für beschäftigte Seeleute und Mitglieder der Flug- und Kabinenbesatzungen 
Heimatbasis Deutschland werden in LohnAs nicht im elektronischen Meldeverfahren unterstützt. 
 
 
2. Entsendebescheinigung A1 auch bei kurzen Dienstreisen erforderlich 
 
Viele Arbeitgeber haben bisher bei kurzfristigen und kurzzeitigen Dienstreisen in das EU-Ausland in der 
Regel keine A1-Bescheinigung beantragt. Doch auch bei kurzen Entsendungen ins EU-Ausland ist eine 
A1-Bescheinigung erforderlich. 
Eine Entsendung liegt nicht nur vor, sofern der Mitarbeiter im Rahmen eines Projektes ins Ausland geht. 
Jedes Meeting, jeder Workshop, selbst das Tanken während der Dienstzeit im EU-Ausland erfordert nach 
den gesetzlichen Rahmenbedingungen eine A1-Bescheinigung. 
Andernfalls können bei Kontrollen unter Umständen Sanktionen drohen. Der Zutritt zu Firmen- oder 
Messegelände kann verweigert oder Bußgelder müssen vor Ort gezahlt werden. 
Insbesondere wegen verstärkter Kontrollen in Belgien, Frankreich und Österreich wird ein Verzicht auf 
eine A1-Bescheinigung nicht empfohlen. 
 
Konnte auf Grund einer kurzfristigen Entsendung noch keine A1-Bescheinigung ausgestellt werden, ist 
ein Nachweis für die Beantragung der A1-Bescheinigung mit sich zu führen. LohnAs stellt Ihnen derzeit 
das Protokoll DFÜ-A1-Meldung zur Verfügung. 
 
Wird die berufliche Tätigkeit bei Durchreisen durch Transitländer tatsächlich ausgeübt, ist auch für das 
Transitland eine A1-Bescheinigung zu beantragen. 
 
 
3. Ausnahmen vom elektronischen Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1 
 
- Selbständige 
- Personen, die im Rahmen eines bilateralen Sozialversicherungsabkommens (z.B. mit den USA oder 
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China) entsandt werden. 
 
In diesen Fällen ist der Antrag auf eine A1-Bescheinigung, wie bisher, mittels Papiervordruck bei der 
DVKA (Deutsche Verbindungsstelle Krankenversicherung – Ausland), zu stellen. 

 
 
4. Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1 in LohnAs 
 
Bei einer Antragsstellung ist eine Vielzahl an Daten im Entgeltabrechnungssystem nicht vorhanden. 
 
Stellen Sie sicher, dass alle erforderlichen Angaben von Seiten ihres Mandanten / ihres Arbeitnehmers 
zur Verfügung gestellt wurden! 
 
Unvollständige oder fehlerhafte Anträge führen zu einer Ablehnung des Antrages durch die 
zuständigen Stellen. 
 
Das A1 – Antrags- und Bescheinigungsverfahren wurde in die bestehenden Masken des 
Personalstamms / Meldewesen integriert. 
 
 
Personalstamm > SV/Steuer 
 

 
 
 
Meldewesen > Meldungen SV 
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Für das Meldeverfahren wurde eine neue Maske geschaffen. 
 
Meldewesen > Registerkarte Meldungen SV / A1 Bescheinigungsverfahren 
 

 
 
 
In der Maske gelang man über den Button „elektronischen A1-Antrag verwalten“ in ein Auswahlmenü. 
 
Dieses ist ebenfalls über den Button innerhalb des Personalstamms erreichbar. 
 
Hier ist die Auswahl zu treffen, ob ein A1 Antrag Entsendung, A1 Antrag Ausnahmevereinbarung, 
A1 Antrag Beamte/Beschäftigte im öffentlichen Dienst (diese Auswahl ist nur bei Mandanten des 
öffentlichen Dienst möglich) oder A1 Antrag in mehreren Mitgliedstaaten Beschäftigte erstellt werden soll. 
 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1-Bescheinigung 
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Wird keine Personalnummer ausgewählt, werden alle bereits erstellte A1 Anträge in dem jeweiligen 
Antragsverfahren angezeigt und können ggf. zur Bearbeitung angewählt werden 
 

 
 

Bedeutung der Daten in der History: 
 
Erstellt: Der Datensatz wurde zu diesem Zeitpunkt erstellt, aber noch nicht in den Meldespool übergeben. 
gemeldet: Der Datensatz wurde, nach vorheriger Übergabe in den Meldespool, zum angegebenen 
Zeitpunkt versandt. 
storniert: An einem bereits gemeldeten Datensatz wurden Änderungen vorgenommen, die zu einer 
Stornierung der bereits abgegebenen Meldung geführt haben. 
 
 
4.1. Erstellung eines A1 Antrages 
 
 
Wann ist beispielsweise ein A1 Antrag zu den verschiedenen Entsendungsformen zu 
stellen? 
 
A1 Antrag Entsendung 
 

- Bei Entsendungen in einen EU-Staat, einen EWR-Staat oder die Schweiz mit einer Entsendedauer 
unter 24 Monaten. 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung 
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A1 Antrag Ausnahmevereinbarung 
 

- Bei Entsendungen in einen EU-Staat, einen EWR-Staat oder die Schweiz mit einer Entsendedauer 
über 24 Monaten. 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Ausnahmevereinbarung 
 

 
 
 
A1 Antrag Beamte/Beschäftigte im öffentlichen Dienst 
 

- Bei Beschäftigung einer Beamtin/eines Beamten oder einer gleichgestellten Person in einem oder 
mehreren anderen Mitgliedsstaaten. 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Beamte / Beschäftigte im öffentlichen 
Dienst 
 

 
 
 
 
A1 Antrag in mehreren Mitgliedsstaaten Beschäftigte 
 

- Bei Beschäftigung bei einem in Deutschland ansässigen Arbeitgeber in mehreren Mitgliedsstaaten 
- Bei Beschäftigung bei einem im Ausland ansässigen Arbeitgeber in mehreren Mitgliedsstaaten 
- Bei Beschäftigung bei verschiedenen Arbeitgebern 
- Beschäftigung als Beamter und zusätzliche Erwerbstätigkeit in verschiedenen Mitgliedsstaaten 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 in mehreren Mitgliedstaaten Beschäftigte 
 

 
 
 

EU-Staaten EWR EFTA 
Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, 
Frankreich, Griechenland, Niederlande, Italien, Irland, Kroatien, 
Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Österreich, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden, Slowakei, Slowenien, Spanien, 
Tschechien, Ungarn, Zypern 

Norwegen, 
Liechtenstein, 
Island 

Schweiz 

 
Hinweis: Die Brexit-Übergangsphase für das Vereinigte Königreich endete am 31.12.2020. 
Ab dem 01.01.2021 gilt ein Handels- und Kooperationsabkommen, demzufolge bei 
Entsendungen die A1-Bescheinigung nach wie vor als Nachweis für eine Beschäftigung im 
Ausland gilt. Das elektronische Antrags- und Bescheinigungsverfahren A1 ist weiterhin 
anwendbar. 
 
Pflicht-/Hinweisfelder zum Ausfüllen der Masken 
 
Die Speicherung eines Antrages ist nur möglich, wenn alle Pflichtfelder befüllt sind. Hierzu gibt es 
verschiedene Hinweisfelder, zum Beispiel: 
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Bei Bestätigung des Hinweisfeldes mit „OK“ wird automatisch das Feld bzw. der noch zu bearbeitende 
Menüpunkt aufgerufen: 

 
 
 
 
4.2 allgemeine Hinweise zur Bearbeitung des Pflegeprogramms der 
Antragsstellung (Beispiel A1 Antrag Entsendung) 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung 

 
 
Im Pflegeprogramm stehen für die verschiedenen Bereiche des A1 Antrag folgende 
Bearbeitungsmöglichkeiten zur Verfügung: 
 
Button „Neue Bescheinigung“ 
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Für die ausgewählte Personalnummer werden die Daten, welche aus dem Entgeltabrechnungssystem 
zur Verfügung gestellt werden können, systemseitig vorbelegt. Weitere Pflichtangaben sind vom 
Anwender zu ergänzen. 
 
Button „Aktuelle Bescheinigung duplizieren“ 
Für einen Mitarbeiter wurde bereits eine A1-Bescheinigung erstellt, weitere Anträge sind jedoch 
erforderlich. 
 
Manuell erfasste Daten müssen nicht erneut eingegeben, sondern können aktualisiert werden. 
 
Button „löschen / stornieren“ 
1. Ein erstellter und noch nicht gesendeter A1-Antrag, kann über diese Funktion gelöscht werden. 
2. Ein erstellter und bereits gesendeter A1- Antrag wird über diese Funktion storniert, wenn dieser 

Antrag, zum Beispiel, nicht zu erstellen war. 
Im ausgewählten Antrag ist keine Änderung der Daten vorzunehmen. 
 
 

 
Keine Stornierung / Neumeldung über den Button „löschen /stornieren“ 
 
Wurde ein A1-Antrag bereits gesendet und stellt sich im Nachgang heraus, dass sich inhaltliche 
Änderungen ergeben haben, ist in diesem A1-Antrag der Inhalt entsprechend zu ändern. 
Der A1- Antrag wird erneut bereitgestellt. Die Stornierung des „alten“, bereits gesendeten A1-Antrages 
erfolgt automatisch. 
 
 
 
Beispiel: Für den Mitarbeiter Berufsständig Versichert wurde ein A1 Antrag Entsendung für den Zeitraum 
01.01.2019 – 31.12.2019 nach Kroatien gestellt und bereits versandt. Der Entsendestaat Kroatien war 
eine Falscheingabe. Als Entsendestaat ist Bulgarien anzugeben. 
 
 

 
 
 
 
Wählen Sie den „alten“, bereits versendeten A1 Antrag Entsendung aus und nehmen Sie in diesem 
die entsprechenden Änderungen vor. 
 
Nach „Übernahme“ erfolgt ein Hinweis. 
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Nach der Bestätigung mit „Ja“, wird der bereits versandte A1 Antrag Entsendung (Kroatien) storniert und 
ein neuer A1 Antrag Entsendung mit dem soeben geänderten Inhalt (Bulgarien) erzeugt. 
 
 

 
 
 
 
 
4.3 Bearbeitung eines A1 Antrages Entsendung 
 
Beispiel: Die Mitarbeiterin Henriette Schaf wird in die Niederlande entsandt. 
Frau Schaf ist bei der Barmenia (PKV) versichert. 
Es ist ein A1 Antrag Entsendung für die Dauer vom 01.01.2019 – 31.03.2019 zu stellen. 
Es gibt keine festen Beschäftigungsstellen. 
Der Entgeltanspruch besteht weiterhin gegen den AG in Deutschland. 
 
 

 Im Personalstamm ist die A1 Bescheinigung über den entsprechenden Button auszuwählen. 
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Personalstamm > SV/Steuer 

 
 Da die Entsendedauer unter 24 Monaten liegt, ist im Auswahlmenü A1 Antrag Entsendung 
                 auszuwählen. 
 

 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1-Bescheinigun 
 

 „Neue Bescheinigung“ auswählen / Registerkarte Angaben Person 
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Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Angaben Person 

 
 
Für die ausgewählte Personalnummer werden die Daten, welche aus dem Entgeltabrechnungssystem 
zur Verfügung gestellt werden können, systemseitig vorbelegt. 
Sind im Personalstamm keine Angaben zu „Geburtsname“, „Geburtsort“ und „Geburtsland“ vorhanden, 
werden die Felder Geburtsname / Geburtsort mit „unbekannt“ vorbelegt. Das Feld „Geburtsland“ 
erfordert zwingend eine Angabe, da es sich um ein Pflichtfeld handelt. 
Ab 07/2019 sind Angaben zu einer „sonstigen Kontaktadresse“ nicht mehr erforderlich. 
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 Registerkarte Versicherung / Versorgungswerk 
 
Ist der Mitarbeiter gesetzlich krankenversichert stellt die zuständige Krankenkasse die 
A1-Bescheinigung aus. Die Vorbelegung der Adresse erfolgt aus dem Krankenkassenstamm. 
In unserem Beispiel ist die Mitarbeiterin nicht gesetzlich krankenversichert und kein Mitglied eines 
berufsständigen Versorgungswerkes. In diesem Fall stellt die Deutsche Rentenversicherung (DRV) die 
A1-Bescheinigung aus. Angaben zum privaten Krankenversicherungsunternehmen sind nicht mehr 
notwendig, es erscheint lediglich ein Hinweis in der Maske. 
Wäre der Mitarbeiter/in nicht gesetzlich krankenversichert und Mitglied eines berufsständigen 
Versorgungswerkes, stellt die Arbeitsgemeinschaft berufsständiger Versorgungseinrichtungen 
(ABV) die A1-Bescheinigung aus. 
 
 

Hinweis: Bei geringfügig Beschäftigten (PGS 109 / 110) gelten die gleichen 
Zuständigkeitsregelungen wie bei versicherungspflichtig Beschäftigten. Der A1-Antrag wird nicht an 
die Minijob-Zentrale, sondern an die zuständige Krankenkasse gerichtet. Da diese Information nicht 
im Personalstamm hinterlegt ist, ist diese vom Arbeitnehmer zu erfragen. 
 

 
 

Im Beispiel erfolgt ein Hinweis auf eine PKV und ggf. das hinterlegte Versorgungswerk. 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Versicherung / Versorgungswerk 
 
Gesetzlich Versichert, kein Versorgungswerk 

 
 
Privat Versichert, kein Versorgungswerk 
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Gesetzlich Versichert, Versorgungswerk 
 

 
 
 

 Angaben Entsendung (1) / Angaben Entsendung (2) 
 
Alle erforderlichen Felder für den A1 Antrag Entsendung auf den Registerkarten Angaben Entsendung (1) 
/ Angaben Entsendung (2) sind im Weiteren manuell zu füllen. Nutzen Sie dazu die Angaben, die Ihnen 
von Seiten des Arbeitgebers zur Verfügung gestellt wurden. 
 
Beachten Sie, das eine Entsendung nach Artikel 12 Absatz 1 VO (EG) Nr. 883/2004 und somit die 
Weitergeltung der deutschen Rechtsvorschriften über soziale Sicherheit voraussetzt, dass die 
Entsendung von vornherein klar auf maximal 24 Monate zeitlich befristet ist. 
 
Wird das Feld „Befristung“ mit „Nein“ gefüllt, liegt keine zeitliche Befristung der Auslandsbeschäftigung 
vor. Es kommt zur Ablehnung mit dem Datensatz „A1-Rückmeldung Ablehnung Arbeitgeber“. Die 
Ablehnung erfolgt mit dem Grund „04 = Fehlende Befristung der Entsendung“. Ausnahme – Beschäftigte 
des öffentlichen Dienstes. 
 
Felder „Stelle“ / Beschäftigungsstellen 1-3“ - in der Regel wird eine konkrete Beschäftigungsstelle in 
dem Staat, in den die Entsendung erfolgt, gegeben sein. Für den Fall, dass die entsandte Person an 
mehreren konkret bekannten Beschäftigungsstellen eingesetzt werden soll, sind hierfür bis zu elf 
Angaben möglich. Wird das Feld „Stelle“ mit „Nein“ (kein Haken) gefüllt, sind im Folgenden die weiteren 
Angaben zur Bezeichnung und Adresse der Beschäftigungsstelle anzugeben. 



 
 

 
© copyright by LohnAs          Version: 1.3          Stand: 01.01.2021          Datei: a1_3.pdf Seite 14 / 23 

Hinweise zum Verfahren 

Anleitungen 

 
Button „Neue Beschäftigungsstelle hinzufügen“ > Beschäftigungsstelle übernehmen 
 

 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Angabe Entsendung (1) 
 
Sollten mehr als drei bis 11 Beschäftigungsstellen bekannt sein oder die entsandte Person im anderen 
Staat über keine feste Beschäftigungsstelle (z. B. Montage von Windkraftanlagen etc.) verfügen, ist im 
Feld „Stelle“ ein „Ja“ für „keine feste Beschäftigungsstelle“ anzugeben. Weitere Angaben sind dann nicht 
mehr nötig. 
 

 
 
Sofern zwischen den einzelnen Entsendzeiträumen der letzten 2 Jahre eine Unterbrechung der 
Entsendung in den Mitgliedstaat von mehr als 2 Monaten besteht, bleiben die davor liegenden 
Entsendezeiträume bei der Prüfung des Gesamtzeitraumes von 24 Monaten unberücksichtigt. 
 
Wird Feld „Bereits eingesetzt“ mit „Ja“ gefüllt, folgen die Eintragsmöglichkeiten in die Felder „von“ und 
„bis“. 
 
Wenn die Summe aus den in den letzten 2 Jahren zu berücksichtigenden Entsendungszeiträumen und 
dem aktuell Entsendungszeitraum größer als 24 Monate ist, kommt es zur Ablehnung mit dem Datensatz 
„A1-Rückmeldung Ablehnung Arbeitgeber“. Die Ablehnung erfolgt mit dem Grund „06 = Entsendung über 
24 Monate (unter Berücksichtigung vorheriger Beschäftigungszeiten)“. 
Ausnahme - Beschäftigte des öffentlichen Dienstes. 
 
Sofern es sich um eine AN-Überlassung oder Ablösung einer anderen, bereits entsandten Person 
handelt, sind in den entsprechenden Feldern Angaben zu machen. 
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Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Angaben Entsendung (2) 
 
 

 Angaben Beschäftigung 
Die Felder der Registerkarte „Angaben Beschäftigung“ dienen dazu, die für eine Entsendung nach Artikel 
12 Absatz 1 VO (EG) Nr. 883/2004 bzw. den grenzüberschreitenden Einsatz von Beschäftigten im 
öffentlichen Dienst nach Artikel 11 Absatz 3 Buchstabe b) Verordnung (EG) Nr. 883/2004 zwingend 
notwendige weiterbestehende arbeitsrechtliche Anbindung zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer 
abzufragen. 
 
Alle Felder der Registerkarte „Angaben Beschäftigung“ müssen vom Anwender entsprechend 
bearbeitet werden. Hier kann keine Vorbelegung durch ein Entgeltabrechnungssystem erfolgen. 
 
Wenn mindestens ein Feld mit „Nein“ gefüllt wird, kommt es zur Ablehnung mit dem Datensatz 
„A1-Rückmeldung Ablehnung Arbeitgeber“. 
 

 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Angaben Beschäftigung 

 
 Angaben Arbeitgeber 
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Die Vorbelegung der Angaben zum Arbeitgeber erfolgt aus dem Mandantenstamm. 
Ggf. fehlen Angaben zu Rechtsform und Sektor. Diese Angaben sind manuell zu ergänzen, da die Felder 
„Rechtsform“ / „Sektor“ Pflichtangaben darstellen. 
Dies trifft auch auf die Felder „Umsatz“ / „Personal“ zu. Diese sind vom Anwender zu bearbeiten. Nur 
wenn beide Felder mit „Ja“ gefüllt sind, kann eine Genehmigung mit dem Datensatz „A1-Rückmeldung 
Genehmigung Arbeitgeber“ erfolgen. 
 

 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Angaben Arbeitgeber 

 Erklärung 
 
Für eine rechtlich einwandfreie Beurteilung des Antrags ist es wichtig, dass der Arbeitgeber alle für die 
Prüfung einer Entsendung maßgeblichen Tatsachen angibt und jegliche Änderungen in den 
Verhältnissen, die der Feststellung einer Entsendung zugrunde lagen, der zuständigen Stelle mitteilt. 
 
Über das Pflichtfeld „Erklärung“ – erklärt der Arbeitgeber somit ausdrücklich gegenüber der 
zuständigen Stelle, dass er diesen Informationspflichten nachkommt. 
 

 
 
Personalstamm > SV/Steuer > A1 Bescheinigung > A1 Antrag Entsendung > Registerkarte Erklärung 
 
 
4.4. Übergabe des Datensatzes in den Meldespool 
 
Der angelegte Datensatz wird im Auswahlmenü zur Elektronischen Meldung A1– Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren in den Meldespool übergeben. 
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Personalstamm > SV/Steuer > A1-Bescheinigung 
 
 
 

 
Die Antragstellung ist beendet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.5. Prüfung des Protokolls der Übergabe in den Meldespool/Nachweis der 
Beantragung 
 
Bitte beachten Sie, dass eine Rückmeldung erst nach mehreren Tagen erfolgen kann. Bei kurzfristigen 
Entsendungen ist aber eine zeitnahe Ausstellung erforderlich. Um im elektronischen Antrags- und 
Bescheinigungsverfahren A1 einen Nachweis darüber zu erhalten, dass der Arbeitgeber die Ausstellung 
der A1-Bescheinigung vor Aufnahme der Auslandsbeschäftigung beantragt hat, erstellt LohnAs auf 
Grundlage der Quittierung des Kommunikationsservers eine Antragsbestätigung (Voraussetzung 
– Datenübermittlung) . Diese ist in Inhalt und Form in den Gemeinsamen Grundsätzen nach § 106 SGB 
IV verbindlich festgelegt. 
 
Meldedialog > gesendete SV-Daten > A1 Bescheinigung > Druck Nachweis SV-Meldung auf den 
markierten A1-Datensatz 
 
Über die Funktion werden 2 Dokumente ausgegeben: 
- Nachweis DFÜ-Meldungen 
- Bestätigung der Antragstellung für eine A1-Bescheinigung (DFÜ Liste Protokolle Meldungen A1) 
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Der bisherige Hinweis auf dem LohnAs internen Protokoll DFÜ-A1- Meldung entfällt. Das interne Protokoll 
ist für den Nachweis einer Antragsstellung nicht mehr zu nutzen. Dieses steht nur noch zu 
Prüfungszwecken zur Verfügung. 
 

 
 

Achtung  
 
Das Dokument der 
Bestätigung der 
elektronischen 
Antragstellung dient 
nicht als Ersatz für die 
Genehmigung des A1 
Antrags Entsendung 
bzw. A1 Antrags 
Ausnahmevereinbarung! 
Dieser muss im 
Nachgang dem 
Mitarbeiter weiterhin zur 
Verfügung gestellt 
werden. 
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DFÜ-Protokoll zum A1 Antrag Entsendung 
 
 
4.6. Rückmeldungen der zuständigen Stelle 
 
Analog den bestehenden Meldeverfahren werden auch beim A1- Antrags- und Bescheinigungsverfahren 
Rückmeldungen automatisch eingelesen und im Meldedialog zur Anzeige gebracht. Die Selektion auf die 
Rückmeldungen erfolgt über ‚empfangene SV-Daten‘ -> ‚A1‘. 
 
Möglich ist eine Rückmeldung mit Ablehnung oder Genehmigung. 
 
Wurde festgestellt, dass die deutschen Rechtsvorschriften gelten, haben Krankenkassen und 
Rentenversicherungsträger per Gesetz drei Arbeitstage Zeit, die elektronisch beantragte Bescheinigung 
an den Arbeitgeber zu übermitteln. Es empfiehlt sich daher, den Datenaustausch regelmäßig 
vorzunehmen. 
 
Gründe für eine Ablehnung können beispielsweise sein: 
 
- Persönlicher Geltungsbereich nicht erfüllt (Staatsangehörigkeit) 
- Fehlende Befristung der Entsendung 
- Entsendung über 24 Monate (Lösung 
- Es ist statt einem A1 Antrag Entsendung eine A1 Antrag Ausnahmevereinbarung zu beantragen.) 
- Entsendung über 24 Monate (unter Berücksichtigung vorheriger Beschäftigungszeiten) 
- Arbeitnehmer wird im Ausland einem anderen Arbeitgeber überlassen 
- Ablösung eines anderen Arbeitnehmers im Ausland 
- Arbeitnehmer unterlag unmittelbar vor der Entsendung nicht mindestens 1 Monat deutschem Recht 
- Entgeltanspruch nicht ausschließlich gegenüber dem deutschen Arbeitgeber 
- Arbeitsrechtliche Anbindung an deutschen Arbeitgeber nicht ausreichend 
- Geschäftstätigkeit des Arbeitgebers in Deutschland nicht ausreichend 
- Arbeitgeber kommt seinen Informationspflichten nicht nach 
- unvollständige bzw. unplausible Angaben 
- Beschäftigter im öffentlichen Dienst unterlag unmittelbar vor der Beschäftigung im Ausland nicht 
  mind. 1 Tag deutschem Recht 
 
 
 
 
 
 
Beispiel: Ablehnung eines A1 Antrag Entsendung 
Status der Versanddateien (Meldedialog) > empfangene SV-Dateien > Verfahren A1 
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Beispiel: Genehmigung eines A1 Antrag Entsendung 
 
Status der Versanddateien (Meldedialog) > empfangene SV-Dateien > Verfahren A1 

 
 
 
4.7. Druck A1- Bescheinigung 
 
Die A1-Bescheinigung kann entweder als PDF-Ausdruck oder PDF-Datei zur Verfügung gestellt werden 
(Gemäß § 106 SGB IV gibt es ab 2021 in Deutschland keine Pflicht zum Ausdruck der Bescheinigung mehr). 
 
Der Arbeitgeber ist verpflichtet, dem Mitarbeiter die digital übermittelte A1-Bescheinigung (entweder in 
Papierform oder als Datei) unverzüglich zur Verfügung zu stellen. 
 
Bei den PDF-Bescheinigungen ist zu beachten, dass 2 Elemente übermittelt werden können. 
 
 
Hinweis: Bei Reisen in EU-Staaten empfiehlt es sich, die A1-Bescheinigung zusätzlich ausgedruckt 
mitzuführen. 
 
 
 
 

 
 
Status der Versanddateien (Meldedialog) > empfangene SV-Dateien > Verfahren A 
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5. Stornierungsverfahren  
 
Für den A1-Antrag auf Ausnahmevereinbarung und den A1-Antrag für gewöhnlich in mehreren 
Mitgliedstaaten Beschäftigte, wurden für die Umsetzung des Verfahrens entsprechende 
Stornierungsgründe eingeführt. 
 
Der A1-Antrag für diese beiden Verfahren ist grundsätzlich zu stornieren, wenn er bereits übermittelt 
wurde und nicht zu stellen war oder unzutreffende Angaben enthielt.  
Hierbei wird unterschieden, ob der gestellte und übermittelte Antrag komplett storniert werden soll oder 
der bereits gestellte und übermittelte Antrag geändert werden soll.  
 
Vollständige Stornierung des Antrags:  
Ist der Antrag vollständig zu stornieren, ist der Button löschen/ stornieren zu klicken.  
 

 
 
Folgende Hinweisfelder öffnen sich:  

      
 

 
Es ist der Grund der Stornierung aus der Auswahlliste des jeweiligen Antrags zu wählen:   
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Wurde der Stornierungsgrund ausgewählt und wird der Antrag erneut in den Meldespool übergeben wird 
ein Protokoll mit dem Hinweis der Stornierung ausgegeben.  
 

 
Stornierung mit Korrektur der Angaben:  
Sind Daten zu ändern, wählt man den entsprechenden bereits übermittelten Antrag aus und erfasst darin 
die Änderungen. Folgende Hinweisfelder öffnen sich: 
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Es ist der Grund der Stornierung aus der Auswahlliste zu wählen:  

 

 
 
Wurde der Stornierungsgrund ausgewählt und wird der Antrag erneut in den Meldespool übergeben, 
werden zwei Protokolle mit dem Hinweis der Stornierung und dem Hinweis der Erzeugung des neuen 
Datensatzes mit den vorgenommenen Änderungen ausgegeben.  
 

 

 
 
 


